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1. Änderungssatzung vom …………….. 
 
 
zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt Olfen vom 22.12.2010 - 
Friedhofssatzung 
 
 
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom  
1. September 2003 (GV NW S. 313) und § 7 der Gemeindeordnung NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung, hat 
der Rat der Stadt Olfen am ………….. die Satzung zur 1. Änderung der Satzung über das 
Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt Olfen beschlossen:  
 
 

§ 1  
 

Die §§ 29 und § 30 werden wie folgt ergänzt: 
 
 
VII. Leichenhallen und Trauerfeiern 
 

§ 29 
Benutzung der Leichenhalle 

 
(1) Die Leichenhalle mit ihren Abschiedsräumen dient der Aufnahme der Leichen bis zur 

Bestattung. Sie darf nur mit Erlaubnis der Stadt Olfen und in Begleitung eines Angehörigen des 
Friedhofspersonals betreten werden. 

 
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die 

Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind 
spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung endgültig zu 
schließen. § 30 Abs. 2 bleibt unberührt. 

 
 
(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbenen sollen in einem 

besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die 
Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 

 
 

§ 30 
Trauerfeier 

 
(1) Die Trauerfeiern können in der Trauerhalle, im Andachtsraum, am Grab oder an einer 

anderen im Freien vorgesehenen Stelle während der vereinbarten Zeit abgehalten werden. 
 
(2) Auf Antrag der Hinterbliebenen kann die örtliche Ordnungsbehörde gestatten, dass während 

der Trauerfeier der Sarg geöffnet wird. Der Antrag kann nicht genehmigt werden, wenn der 
oder die Verstorbene an einer ansteckenden übertragbaren Krankheit nach dem 
Infektionsschutzgesetz gelitten, die Leichenverwesung bereits begonnen hat oder die 
Ausstellung der Leiche der Totenwürde oder dem Pietätsempfinden der an der Trauerfeier 
Teilnehmenden widersprechen würde. 

 
(3)  Die Benutzung der Trauerhalle bzw. des Andachtraumes kann untersagt werden, wenn der 

Verstorbene an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken 
wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 

 



(4)  Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf den Friedhöfen bedarf der vorherigen 
Anmeldung bei der Friedhofsverwaltung. Die Auswahl der Musiker und der Darbietung muss 
gewährleisten, dass ein würdiger Rahmen gewahrt bleibt. 

 
 
 

§ 2  
 

Die Änderung tritt am ……….  in Kraft. 
 

 


